
Von Bergrecht . z r
ein Veränderung fürgangen / in welchem Falldie Außständt/ somehr/

der / oder seiner Fechsnung / sondern bey dem vorigen einzubringen/
vnd solle ein jeder Berghold / die Veränderung bey dem Berg-Herrn
genüßlichenanmelden/der Berg-Herr abersolches ohneTax fürmer-
cken zu lassen schuldig seyn.

§. 5«
Es istniemand zugelassen/ solle auch weder vomZehendt-Berg-

nochGmnd-Herrnnichtgestattetwerden/auß Aeckern/Wisen/oder
Waiden / welche nicht wenigistvor zwantzigJahren Weingarten ge-
wesen/neweWeingarts Gröfften/vndSätzzu machen/essey inder
Ebne/Höche / oderGebürg / nirgend außgenommen / vndda sich je¬
mand dessen vnterstehen wurde / soll derselbe von jeglichem Viertl
Weingarten vmb Zehen Gulden Reinisch / vnnachläßlich gestrafft:
vndnichtsdestowenigerdie gemachte newe Grössten vonStundt an/
wider außgerott/ vndvertilget werden ; was aber vor zwantzig Jah¬
ren ein Weingarten gewesen / vnd hernach inAbbaw/ vnd Verödung
kommen / mag wohlwiederumbenzu einem Weingarten erhebt / vnd
gebawet werden.

6.
In übrigen lassen Wir es bey Unser» / vnd Unserer Vorfahrer

jüngst außgangenen Zehendt - Bergrecht - vnd Weingarts-Ordnun¬
gen / so lang / vnd viel selbige von Uns / oder Unfern Nachkommen /
nach Gelegenheit künfftiger Zeiten / vnd Jahren / nicht verändert
werden / allerdingsverbleiben/ denen auch vonmänniglich bey Ver-
meydung deren darinnenauffgesetztenStraffen / gehorsambistnach-
gelchtwerden solle.

er Uchte Wtul /

lonMib ' WMMN.
S ist zwar im Anderten Buch vonLon-

rraLben Tit . 14 . vnker andern auch von
denen Leib-Gedingen/ Anregungbesche-
Hen/Wirhaben aber zu mehrer/vndvoll-

_ _ _ kommener Nachricht über die daselbstge-
melte Satzungen / nochferrers verordnet/wie hernach
folgt : r-



Z2 Der Achte Titul/
§. i.

In disemUnsermErtz-Hertzogthumb Oesterreich vnter derEns
Würdet für ein Leib-Gedingverstanden / vnd gehalten / wann jemand
sein aigenes ligent-behaust-odervnbehaustes Guct/vndGrund/nicht
auffewig / noch allerdingserblich / sondernallein auffgewisse Jahr /
vnd Leib/ vmb ein Jährliches gewisses Geld/ Trayd/Wein/oder an¬
dern Zmß / oder auch auffdritten / halben / oder vierten Theil deß
Jährlichen Gewächs / verlast / welches dann in der Lontrrllicnten

der vergleichen/dabeyesauch gelassen werden solle.
ß . 2.

Die Leib - Geding können Gcistlich - vnd Weltlich - Mann -vnd
Weibs - auch Vogtbahr - vnd Unvogtbahren Persohnen verlassen
werden.

§. Z.
Wann ein weltlichesGuetzweyen Cheleuthen/vndihren Erben

ihre mit einander ehelicherzeigteLeibs-Erben/ vnd zwarweiter nicht/
als Kinder / vnd Enickel/zuverstehen ; da aber in dem Leib-Gedings-
BrieffderErben nichtgedachtwäre/so kan auch daöLeib-Gedingauss
dieselben/widerdeßAigenthumbers Willen/nichtgezogenwerden.H,

Wann cinLcib-Gedingauffzwey/drey/odermehrLeibbeschiecht/
ob schon dieselben allezu einer Zeit imLeben/so haben sie doch nichtalle
mit einanderzugleich / vnd vnterschaidcntlich/den Nutzen / vnd Ge¬
brauch/ sondern alleineiner/ nach dem andern/also daß der/so imLeib-
Gedings -Briesserstlichvermeldet/ dasselbeGuetseinlebenlang / vnd
nach seinemTodt/erstdie andern / auch nach einander in gebührender
bedingter Ordnung / innenhaben/ nutzen/vndgebrauchenkönnen ; es
wäre dann ein anders in dem Lcib-Gedings-Brieff außtrucklich be¬
dingt/ oder sie wollen einander selbstgutwillig zu gleicherJnhab -vnd

her/ vnd dessenErben / oder auch weitersderen Erbens Erben/ jedoch
auffgewisse Anzahl Leiber / verlassen wurde / insolchemFall solle / da
einer mehr Kinder verlassen/ dieselbeneiner/nachdem andern/dem Al¬
ter nach / genüssen / vnd wann dieseabgestorben/ erst die Enickel glei¬
cher Gestaltinder Ordnung/wieesihreElterngcnossen/besitzen; es
wäredann Sach/daß einer von ihrenEltern/ehe dieOrdnung an ihne
kommen / gestorben / vnd also zum Genuß deß Leib-Gedings / noch

nicht



Von Leib-Gedingen. ' zz
Ückeldeß ^urisreprL-

iemackoniszu Müssen / vnd in dieOrdnung derLucceilion^Wie e6
scinemVattergebührethätte/einzutrettenhaben/es Meaber/soviel
Unsere Land-Leuthbetrifft/ zu solcher 8ucceiIlon in Leib-Gedingen/
so lang einer von deß Leib-Geding-Werberö/daereinManns -Per-
sohn / MännlichenLeibs-Erben/ oder derselben Erbens Erben lebet /
keine Weibs -Persohn zugelassen werden.

Es kan die erstbedingteOrdnung hernachdurchdenFruchtnüsser/

WWW» MW g/
verkehret werden ; als zum Exempel / wann das Leib-Geding auss
den Vattern/Sohn/vndEnickel verliehen/so kan der Vatter selbi¬
ges denen EnickelnvordemSohn/nicht überlassen.

§ 6.
Der Leib-Gedinger / solle den schuldigen Zinß dem Aigenthum-

zu AußgangjedesJahrs/vonDato deß geschlossenen Leib-Gedings /
bezahlen / vnd obschon immittelsdurch Schauer / Wassergüß / oder
andereZuesäll/er an dem Baw / oder Früchten Schaden empfienge /

WWW
Jngleichensoller auch alle / von dem / ihmeverlassenem Grund/

vnd Guet herrührende gemeine Anlagen / vnd Bürden / als Steur /
Bergrecht / Zehendt / vnd dergleichen / ohneEntgelt) deß Aigenthum-

trucklich verglichen.
§ . 8.

Gleichwieder Leib-Gedinger alles vnversehenenZuefalls/ Ge¬
fahr / vnd Schaden / dardurch seinJährlicher Genuß geringert wird/
selbstzuentgelten/ also solle er/da entgegen chm durch Wassergüß/oder
in anderebillicheWeeg/demLeib-Gedingetwas zustunde/worauß ein
Mehr -vnd Besserung Jährlicher Nutzung folgte / so lang er das Leib-
Gedinginnen zu haben befuegt / dessenauch selbstzugenössenhaben.

§. 9-
Der Aigenthumber mag in wehrendemLeib-Geding/ auch ohne

Erinderung/ vnd Vorwissen deß Leib-Gedingers / es wäre dann der¬
selbe ein Bluetsfteund / ( deme die Anfaillung gemeinm Einstand-

E Rechts
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ttche Weeg ( jedoch denen Leib-Gedingernan ihrem Leib-Gedings-
Recht vnnachtheilig ) veräussern.

§. 10. ^
Was aber das Leib-Gedingbetrifft/ kan selbiges demLeibgedin-

ger/ohneseinWissen/vnd Willen / oder sonstengnugsambeVerwür-
Aung vor dessenEndschajst / wederdurchLomrE , noch letzten Wil¬
len / entzogen / noch auchvondem Aigenthumber / ob er schon seines
verlassenen Leib-Gedings/nach beschlossenem Vcrlaß/über kurtz/oder
lang selbst bedürfftig wäre / wieder zuruck genommenwerden.

§ . ti . >
Hingegenkan der Leib-Gedinger / solch seine Leib-Gedings Ge¬

rechtigkeit/ohne Vorwissen/vndBewilligung deß Aigenthumbers/
weder verkauffen /verschaffen /verwechslen/verschencken /vcrheyra-
then / noch andern ferrersLeib-Gedingweiß überlassen / noch in ainig
andere Weeg veraussern ; widrigen Falls er das Leib-Gedingver-
würckt haben /vnd dasselbe dem Aigenthumber alsobalde widerhaim-
aefallen seyn solle ; es wäre danndiejenigePersohn/ worauffderley
Verwendungvon dem Leib-Gedinger geschicht / ein Mtbegriffener
deß Leib-Gedings / deme er seine Leib-Gedings Gerechtigkeit / auch
ohne Vorwissen deß Aigenthumbers/ zu übergeben / wohl bestiegt.

§ . 12.
Alsomag er auch dieJährlichenFrücht/wann erwill/verkauffen/

vnd ist nichtschuldig/ dieselbe / dem Aigenthumber vorhero anzufail-
len/ vnd vor andern erfolgen zu lassen . Gleichsfalls ist ihme Leib-Ge-
dinger zugelassen/feineGerechügkeit/auch ohneVorwissendeßAigen-
thumbers/Pfandt-vnd Satz-Weiß zu verschreiben/oder auch/so lang
ftinGerechtigkeitwehret/einDienstbarkeitdarauffzumachen/vndzu
gedulten ; doch alles künfftig demAigenthumber / ohneNachtl/vnd
Schaden. Das Leib-Gedingaber / so sichmit deß Lcib -Gedingers
Todtfallendet/kan er durch letzten Willen niemand verschaffen/ vnd
da es beschehe/ ist es für sich selbstvngültig / vnd solle dessen vngeacht /
das Leib-Geding entwederdem Aigenthumber/oder weme es sonsten/
Vermögdeß Leib-Geding-Brieffs gebühret / zucfallen.

§. iz.
Der Leib-GcdiNger solldas / ihmeverlassenebehaust- oder vnbe-

hausteGuet/in der Güte/wie er es empfangen/vnd da er sichmit dem
Aigenthumber destwegen nichtaußtrucklich verglichen / selbiges bey

'
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Von Leib. Gedingen. zZ
gemainemLandbrauchigen witternGebäwerhalten/vnd/wann er es
übervorgehendeWahrnungnichtthate/vnddas Guet in Abbaw
kommen liesse / so ist er Aigenthumber / selbiges auffvorgangeneEr-
kandtnuß/einzuziehen bestiegt ; jedochsteheteinem/oderandernTheil
bevor / das LeibgedingteGuet zur Zeit der An-vnd Abtrettung or¬
dentlichbesichtigen / auch schatzenzulassen/ vnd wann sich befindet /
daß es auß Unfleiß / vnd Unachtsambkeit deß Inhabers schlechter
worden/ ist der Leib-Gedings Genüsser/ dem Aigenthumber solchen
Schaden abzuttagenschuldig.

§. 14.
WannderLeib -GedingerdenschuldigenZinßzur bedingtenZeit

nichtenttichtet/so mag derAigenthumber das jenige vornehmen/was
denen Grund -Herrn im Anderten BuchvonLomr^ cri Bt. 14. §.
12. Item Tit. z . von der Grund -Obrigkeit§. 2 l . L icy.zugelassen.

§. i s.
Wann der letztere Leib/worauffdas Leib-Gedinggestanden/mit

todt abgehet/sollees/im fallbey Aussrichtungdeß Leib-Gcdings/dest-
wegen außtrucklichen nichtsbedingt worden / desselben Jahrs Fechs-
nunghalber/also gehalten werden/ daß nemblichen vonZVeingarten/
Aeckern/vnddergleichen/so ohne Menschen Hand/vnd Baw/keine
Fruchttragen/deßabgeleibtenErbendie Fechsnung haben sollen/wan
sich der Todtfallnach ersten Weingartschnitt/oder der Feld ansaatbe¬
geben ; wareaberderTodtfallvorherobeschehen/sosolle dem Aigen¬
thumber desselben Jahrs die Fechsnungbleiben . Von andern Grün-
den/dieohnesondern Baw/vndZuthun/ihren Nutzenerttagen/als
Wisen / Waid/Obstgarten / vnd dergleichen / wann sichvor George
der Fall begibt / solle die Nutzung dem Aigenthumber ; wann sich
aber hernachderFallzutrüge/deßVerstorbenenletztenLeib-Gedings
Erbenverbleiben.

§. 16.
Wann dem Aigenthumber dieLeib -Gedings Güter/ auß Ver-

würckung deß Leib-Gedings / mit Recht zuerkennt worden / so hat
csauchbeydeme/wasdieErkantnuß wegender Fechsnung gibt/ sein
Verbleiben.

§ . 17-
Wann ein Leib-GedingdurchTodtfall dem Aigenthumber haim-

fallet/ vnd er dasselbe weiter verlassen wolte / so ist er deß verstorbenen
Leib-Gedingerö Erben/vor andern zu verlassen / nichtschuldig / son¬
dern mag es seinem Gefallen nachweiter verlassen / oder selbst behal-
ten/vnd sonsten/ wie ihmebeliebet/ als mitandern seinen freyaigenen
Gütern/damit handle». E 2 18.
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§ . 18.

DieinZeitdeßLeib-Gedingers Jnnhabung / vomhmebeschehe-
ne Besserung der Leib-Gedings Güter bctressend/wannderenthalben
im Leib-Gedings Verlaß ichtes außdrucklich bedingt worden / solle
es demselbengemäß / damitgehaltenwerden/ widrigen Falls aber ist
der Aigenthumber / wann ihme das Leib-Gedingwiederhaimfallet /
vonWeingatten / Aeckern/ Wißmathen / vnd dergleichen Gründten/
die beschehene gemaineBesserung zu erstatten/nicht schuldig ; wann
aber der Leib - Gedinger darnebens ein öden vmbgerissen / dardurch
die Aecker / oder Weingärten/mit neuen Grössten erweitcrt/oder sonst
dergleichenVermehr - vnd Besserung fürgenommen/ solle der Aigen¬
thumber sich destwegen mit ihme / oder feinen Erben / nach billichen
Dingen / vergleichen / oder/ welcheszu seinerWahl gestellt/ ihnen die¬
selbe hinzuegebrachte Vermchrung/ftey bevor lassen/welcher aber ein
behaust - öd / oder bawfalliges Guet Leib - Geding Weiß annimbt /
vnd dasselb wider erhebt / vnd verbessert / so ist der Aigenthumber /
wann es gleich ohne sein Vorwissen beschehen / nach Außgang deß
Leib-Gedings/die dareinverwendte nothwendig -vnd nützliche Baw-
Unkosten / nach billichen Dingen zu erstatten schuldig / es wäredann
zwischen ihme/ vnd dem Leib-Gedingerein anders abgeredetworden.

Wann ein Leib-Gedingerkein aigenthumblich Gucthat / so mö¬
gen zwar seine Gläubiger ihre Bezahlung bey dem Leib-Geding fus¬
chen / auch diegerichtliche Lxecucion , jedochnur alleinaussdie Nutz¬
nießung seines Leib-Gedings/führen.

<

Wir über das jenige / was Unse¬
rer wegen der Gejaider / vnd

LKgcrrp / durch unterschiedlicheOene-
ralien/ vnd Ordnungen / von Zeit / zu
Zeiten publiciren lassen / anjetzo ein

äger-Ordnung auffgerichtet : Als wollen
Wir
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